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Einleitung

Der seit langer Zeit propagierte Wandel der Wirtschaftsordnung „vom Waren-
verkehr zum Wissenstransfer“1 ist dabei, sich zu vollziehen. Der Austausch von
Informationen, etwa durch Lizenzierung oder Joint Ventures, auch im Bereich
der Forschung und Entwicklung, erlangt zunehmend größere Bedeutung als der
Warenaustausch. Deshalb ist geheimes Wissen bedeutender Wirtschaftsfaktor
und Wettbewerbsvorteil, insbesondere in den sich mehrenden, stark technologie-
geprägten Branchen.2 Zum Teil wird angenommen, geheimes Wissen sei der wert-
vollste Faktor im Wettbewerb.3 Oder anders ausgedrückt: Geschäftsgeheimnisse
sind „Erfolgsgeheimnisse“.4 Ein Beispiel, das den wirtschaftlichen Wert einer
geheim gehaltenen Information verdeutlicht, ist die Coca-Cola-Formel.5

Geschäftsgeheimnisse sind aber nicht lediglich wertvoll, sondern auch sehr
fragil. Wird ein Geheimnis bekannt, existiert es schon nach dem allgemeinen
Begriffsverständnis nicht mehr6 und verliert seinen rechtlichen Schutz.7 Gefähr-
dungen von Geheimnissen sind vielfältig: Ausscheidende Arbeitnehmer bringen
Geheimnisse in das Produktionsverfahren eines Konkurrenten ihres vormaligen
Arbeitgebers ein8 oder Konkurrenten bedienen sich der Industriespionage, um
Geschäftsgeheimnisse ihrer Mitbewerber zu erlangen.9

Diese Arbeit widmet sich Gefahren, die im Falle von Rechtsstreitigkeiten für
Geschäftsgeheimnisse bestehen. Reflex der wirtschaftlichen Bedeutung von Ge-
schäftsgeheimnissen ist, dass die Zahl der Rechtsgeschäfte steigt, die geheime

1 Pfaff, in: FS Nagel, S. 278 (279).
2 COM (2013) 813 final 2013/0402 (COD), S. 3; Köhler/Bornkamm/Feddersen/Alexander,

Vorb. GeschGehG, Rn. 38; Matyschok, in: FS Kronke, S. 1783; McGuire, in: Trade Secrets,
S. 49; Mayer, GRUR 2011, 884; Ritz, S. 33; Stürner, S. 216; Stürner, JZ 1985, 453; Vohwinkel,
IPRB 2017, 36 (37).

3 Doepner, in: FS Tilmann, S. 105; Stürner, JZ 1985, 453 f.
4 Vgl. Zinober/Bogensberger, S. 1.
5 Rojahn, in FS Loewenheim, S. 251.
6 Vgl. Duden zum Geheimnis, abrufbar unter: https://www.duden.de/rechtschreibung/

Geheimnis (zuletzt abgerufen am 20.02.2025).
7 Vgl. etwa § 2 Nr. 1 des Gesetzes zur Umsetzung der RL (EU) 2016/943 zum Schutz von

Geschäftsgeheimnissen vor rechtswidrigem Erwerb sowie rechtswidriger Nutzung und Of-
fenlegung (GeschGehG), BGBl. I 2019, 366.

8 BeckOK GeschGehG/Fuhlrott/Hiéramente, § 1, Rn. 37 f.; Brunner, MdP 2017, 444 (445).
9 Steinmann, Rn. 3; Völzmann-Stickelbrock, in FS Prütting, S. 585; Zinober/Bogensberger,

S. 4.
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Informationen betreffen. Damit bilden Geschäftsgeheimnisse immer häufiger
den Streitgegenstand von Rechtsstreitigkeiten oder haben aus anderen Gründen
Bedeutung für den Prozessausgang. Auch im Prozess besteht das Risiko, dass
Geschäftsgeheimnisse öffentlich oder einem Wettbewerber bekannt zu werden
drohen.10 Der Geheimnisverlust hat nicht nur unmittelbare Auswirkungen auf
das betroffene Unternehmen, sondern zudem eine soziale Dimension: Mit dem
Unternehmen sind auch die Arbeitsplätze der Beschäftigten gefährdet.11

Der Inhaber eines Geschäftsgeheimnisses muss sich deshalb die Frage stellen,
welche prozessualen Möglichkeiten er hat, um sein wertvolles Wissen bestmög-
lich zu schützen. Dabei kommen nicht allein staatliche Gerichte als Forum und
die ihnen zur Verfügung stehenden allgemeinen gerichtsverfassungsrechtlichen
und spezialgesetzlichen Instrumente des Geheimnisschutzes als Mittel in Be-
tracht. Die Parteien haben auch die Möglichkeit, ihre Streitigkeiten durch par-
teiautonome Entscheidung einem privaten Schiedsgericht zur Entscheidung zu-
zuweisen und dadurch die „Fesseln der ZPO“ zu sprengen.12 Im Schiedsverfahren
können sie besondere Geheimnisschutzmaßnahmen vereinbaren, die sie in ihrem
Rechtsstreit für geeignet halten.

Es gilt die Frage zu beantworten, welches Forum schlussendlich besser ge-
eignet ist, Geschäftsgeheimnisse zu schützen – die staatliche Gerichtsbarkeit oder
die private Schiedsgerichtsbarkeit. Zudem wird zu erörtern sein, welche Gestal-
tungsmöglichkeiten zum Schutz ihrer Geschäftsgeheimnisse die Parteien eines
Schiedsverfahrens haben und wo die Grenzen dieser Möglichkeiten liegen. Diese
und andere Fragen wird die vorliegende Arbeit beantworten.

10 Vgl. Keller/Schönknecht/Glinke/Schönknecht, Vor §§ 16–20, Rn. 5; Sawang, S. 247.
11 Harte-Bavendamm, in: FS Köhler, S. 235 (236).
12 Schütze/Thümmel, Einl., Rn. 47; ähnlich: Schumacher/Schumacher, Rn. 187, wonach

die Beweisaufnahme im Schiedsverfahren „weitestgehend vom Korsett staatlicher Beweisauf-
nahmeregeln losgelöst“ sei.



§ 1 Einführung in die Problemstellung

Konsultiert man Literatur zum Schiedsverfahren, findet sich dort häufig der
Hinweis, die Schiedsgerichtsbarkeit eigne sich besser, Geschäftsgeheimnisse zu
schützen, als die staatliche Gerichtsbarkeit. Eine nähere Begründung findet sich
häufig nicht.1 Beispielhaft wird auf die Ausführungen von Schütze/Tscherning/
Wais hingewiesen, denen zufolge die vertrauliche Schiedsgerichtsbarkeit ge-
schäftliche Informationen besser schützen würde als ein staatliches Gericht, vor
dem der Öffentlichkeitsgrundsatz gelte.2 Zwar könne dieser Grundsatz aufgrund
des Ausnahmetatbestandes des § 172 Nr. 2 GVG eingeschränkt werden, aller-
dings vermöge dies „in keiner Weise die umfassende Vertraulichkeit des Schieds-
verfahrens zu ersetzen“.3 Unabhängig von der Frage, ob Schiedsverfahren tat-
sächlich per se vertraulich sind, ist diese These in ihrer Pauschalität spätestens seit
dem Erlass der Richtlinie (EU) 943/2016 des Europäischen Parlaments und des
Rates vom 8. Juni 2016 über den Schutz vertraulichen Know-hows und vertrau-
licher Geschäftsinformationen (Geschäftsgeheimnisse) vor rechtswidrigem Er-
werb sowie rechtswidriger Nutzung und Offenlegung (im Folgenden kurz:
GeschGeh-RL) und dem Inkrafttreten des Gesetzes zum Schutz von Geschäfts-
geheimnissen vom 18. April 2019 (im Folgenden kurz: GeschGehG)4 am
26. April 2019 kritisch zu würdigen.5 Bereits seit Jahrzehnten diskutiert das
Schrifttum den Optimierungsbedarf des zivilprozessualen Geheimnisschutzes in-
tensiv.6 Seitdem der europäische Gesetzgeber die GeschGeh-RL erlassen hat,
widmete sich die Diskussion vor allem der konkreten Umsetzung der Richtlinie.7

Detaillierte Untersuchungen der Frage, wie sich Geschäftsgeheimnisse in der
Schiedsgerichtsbarkeit schützen lassen, sind rar gesät. Stimmen, die den Geheim-

1 S. hierzu: Kahlert, S. 2.
2 Oldenstam/von Pachelbel, SchiedsVZ 2006, 31 (32); Schütze/Tscherning/Wais, Rn. 17.
3 Schütze/Tscherning/Wais, Rn. 17.
4 BGBl. I, S. 466.
5 S. für die Auswahlkriterien zwischen staatlichem Gerichtsverfahren oder Schiedsverfah-

ren: McGuire, ZZPInt 24 (2019), 385 (411).
6 S. etwa Bornkamm, in: FS Ullmann, S. 893 ff.; Lachmann, NJW 1987, 2206 ff.; Stadler,

ZZP 2010, 261 ff.
7 Etwa Alexander, WRP 2017, 1034 ff.; Druschel/Jauch, BB 2018, 1218 ff.; Dumont,

BB 2018, 2441 ff.; Harte-Bavendamm, in: FS Büscher, S. 311 ff.; Hauck, NJW 2016, 2218 ff.;
Kalbfus, WRP 2019, 692; McGuire, GRUR 2015, 424 ff.; McGuire, GRUR 2016, 1000 ff.;
Ohly, GRUR 2019, 441 ff.; Schlingloff, WRP 2018, 666 ff.; Semrau-Brandt, GRUR-Prax
2019, 127 ff.
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nisinhaber mahnend darauf hinweisen, er müsse zum Schutz seiner wertvollen
Geheimnisse eine Schiedsvereinbarung treffen,8 schweigen zur Frage der kon-
kreten Umsetzung. Bislang hat die Literatur kaum ein Augenmerk darauf gerich-
tet, welche Anforderungen an eine solche Schiedsvereinbarung und darin verein-
barte geheimnisschützende Verfahrensweisen zu stellen sind, damit das Schieds-
gericht auf einer solchen Grundlage einen vollstreckbaren Schiedsspruch erlas-
sen kann. Deshalb ist das Ziel dieser Arbeit, diese Anforderungen zu untersuchen
und herauszuarbeiten, in welchem Umfang Schiedsvereinbarungen und Schieds-
ordnungen Geschäftsgeheimnisse bereits effektiv schützen und welcher Optimie-
rungsbedarf besteht, um einen effektiveren Schutz zu erreichen.

Hervorzuheben ist die Arbeit von Sawang aus dem Jahr 2010, die sich mit der
Geheimhaltung von Unternehmensgeheimnissen im Schiedsverfahren auseinan-
dersetzt. Darin arbeitet sie heraus, wie Unternehmensgeheimnisse in Schiedsver-
fahren geschützt werden können.9 Sie schlägt u. a. ein „abgestufte(s) in camera-
Verfahren in Vor- und Hauptverfahren“ vor, bei dem „das Gericht und ein Sach-
verständiger [...] den Beweis erheben und hierbei, soweit die Geheimnisschutzin-
teressen dies zulassen, entweder mit beiden Parteien Rücksprache halten oder
aber, sofern dies technisch nicht durchführbar ist, mit keiner der beiden Par-
teien.“10 Es wird noch gezeigt werden, dass der von Sawang vorgeschlagene Lö-
sungsansatz – jedenfalls nach dem Begriffsverständnis dieser Arbeit – Elemente
eines In-camera-Verfahrens mit der Bestellung eines confidentiality advisor’s ver-
mengt. Die vorliegende Arbeit trennt strikt zwischen den unterschiedlichen ge-
heimnisschützenden Verfahrensweisen, um ihre jeweilige Effektivität genau zu
beurteilen. Ferner lässt Sawang in ihrer Arbeit institutionelle Schiedsordnungen
weitgehend unbeachtet, denen diese Arbeit sich ebenfalls widmet. Zudem dürften
die GeschGeh-RL und das GeschGehG die Position des Geheimnisinhabers ge-
stärkt haben, wenn dessen Interessen gegen das Recht auf rechtliches Gehör des
möglicherweise ausgeschlossenen Prozessgegners abzuwägen sind. Diesen As-
pekt konnte Sawang im Jahr 2010 noch nicht berücksichtigen.

Eine erste Untersuchung zum Geheimnisschutz in IP-Schiedsverfahren, die
die Vorschriften des GeschGehG berücksichtigt, hat Köhler in der im Jahr 2020
veröffentlichten Festschrift für Roderich C. Thümmel gewidmet.11 Die vielfälti-
gen Detailfragen des prozessualen Geheimnisschutzes bedürfen jedoch einer tie-
fergehenden Untersuchung.

In einer jüngst veröffentlichten Dissertation wirft Schregle die Frage auf, ob
Geschäftsgeheimnisse im Schiedsverfahren besser geschützt seien als im Zivil-
prozess. Sie zeigt die im Verfahren vor staatlichen Gerichten bestehenden Schutz-
lücken auf12 und konstatiert, dass im Schiedsverfahren ein angemessener Schutz

8 S. hierzu: § 4 III. 3. Vertraulichkeit des Schiedsverfahrens.
9 Sawang, S. 296–338.
10 Sawang, S. 332.
11 Köhler, in: FS Thümmel, S. 439 ff.
12 Schregle, Rn. 387 ff.
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gegenüber Dritten und dem Prozessgegner möglich sei, wenn die Parteien dem
Schiedsgericht entsprechende Instrumente an die Hand geben.13 Hieraus folgert
sie, dass das Schiedsverfahren besser geeignet sei, Geschäftsgeheimnisse zu schüt-
zen als staatliche Gerichte.14 Sowohl im Zivilprozess als auch im Schiedsverfah-
ren gelte bzgl. des Schutzes vor Dritten ein umgekehrtes Regel-Ausnahme-Ver-
hältnis: Während der Zivilprozess im Grundsatz öffentlich ist und nur ausnahms-
weise ein Ausschluss der Öffentlichkeit erfolgt, werden Schiedsverfahren in aller
Regel außerhalb der Öffentlichkeit geführt.15 Hinsichtlich des Schutzes eines Ge-
heimnisses vor den Parteien und den am Verfahren Beteiligten hat das Schieds-
verfahren den Vorteil, dass die Parteien innerhalb der gesetzlichen Grenzen die
Verfahrensregeln frei bestimmen können, um Geheimnisschutzmechanismen zu
etablieren.16 Die Arbeit von Schregle zeigt jedoch nicht auf, welche Gestaltungs-
möglichkeiten die Schiedsgerichtsbarkeit bietet, um den Geheimnisschutz vor
Schiedsgerichten entsprechend der Parteibedürfnisse zu optimieren.

Vor diesem Hintergrund wird die vorliegende Arbeit untersuchen, welche
konkreten Möglichkeiten des Geheimnisschutzes in der Schiedsgerichtsbarkeit
bestehen.

13 Schregle, Rn. 398 ff.
14 Schregle, Rn. 404.
15 Schregle, Rn. 405.
16 Schregle, Rn. 407 ff.





§ 2 Gang der Untersuchung

Eingangs ist darauf hinzuweisen, dass diese Arbeit nur erörtern kann, welche
Gestaltungsmöglichkeiten in der Schiedsgerichtsbarkeit zum Schutz von Ge-
schäftsgeheimnissen zur Verfügung stehen, da „das Schiedsverfahren“ als solches
nicht existiert.1 Des Weiteren betrachtet sie ausschließlich deutsches Schiedsver-
fahrensrecht, d. h. die Regelungen des 10. Buches der ZPO. Die in dieser Arbeit
getroffenen Aussagen beziehen sich ausschließlich auf Schiedsverfahren, deren
Schiedsort innerhalb der Bundesrepublik Deutschland liegt oder auf Schieds-
sprüche, die in der Bundesrepublik anerkannt und für vollstreckbar erklärt wer-
den sollen. Die Frage, ob die in dieser Arbeit aufgezeigten Verfahrensweisen nach
der lex fori anderer Schiedsorte zu einer Aufhebung oder der Ablehnung der
Vollstreckbarerklärung führen bzw. ein Anerkennungshindernis darstellen, kann
diese Arbeit wegen der vielfältigen Unterschiede zwischen den Rechtsordnungen
nicht beantworten.

Diese Arbeit betrachtet die private Schiedsgerichtsbarkeit, also Schiedsver-
fahren, die private Akteure untereinander austragen. Die Investitionsschiedsge-
richtsbarkeit, bei der Private und Staaten einander als Streitparteien gegenüber-
stehen,2 wird in dieser Arbeit nicht berücksichtigt. Gleiches gilt für die Beson-
derheiten des Schutzes von Geschäftsgeheimnissen in Schiedsverfahren mit der
Beteiligung von Hoheitsträgern, da diese sich bei der Abwägung der wechselsei-
tigen Interessen nicht auf grundrechtlichen Schutz ihrer Geheimhaltungsinteres-
sen berufen können.3 Hoheitsträger scheiden als Grundrechtsträger aus, da
Grundrechte ihrer Funktion nach Abwehrrechte Privater gegen den Staat sind.4

Diese Arbeit ist in drei Teile unterteilt. Teil I befasst sich mit den erforderli-
chen Grundlagen: Dazu wird herausgearbeitet, worum es sich bei Geschäftsge-
heimnissen handelt, ob und wie Geschäftsgeheimnisse verfassungsrechtlich ge-
schützt sind und dargestellt, welche Maßnahmen zu ihrem prozessualen Schutz
bestehen (§ 3). Auf diese Weise wird dargetan, welches Schutzniveau zugunsten

1 Vgl. McGuire, ZZPInt 24 (2019), 385 (391); ähnlich: Balthasar, in: International Com-
mercial Arbitration, A., Rn. 2.

2 Vgl. MüKo-ZPO/Münch, Vorb. zu § 1025, Rn. 18.
3 Vgl. Kahlert, S. 84, wonach Hoheitsträger sich nicht auf grundrechtlichen Vertraulich-

keitsschutz berufen können, auch wenn sie sich auf dem Gebiet des Privatrechts bewegen.
4 BVerfG, Urt. v. 15.01.1958 – 1 BvR 400/57 = NJW 1958, 257; BVerfG, Urt. v. 25.02.1975

– 1 BvF 1 – 6/74 = NJW 1975, 573 (582 f.); vgl. auch Epping, Rn. 14; Kingreen/Poscher, Rn. 89,
91, 95 ff. vgl. auch Schmidt-Aßmann, in: Handbuch des Staatsrechts, Bd. 2, § 26, Rn. 13, 16.
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von Geschäftsgeheimnissen vor staatlichen Gerichten gilt. Diese Ausarbeitung
bietet die Basis um im Verlauf der Arbeit beurteilen zu können, ob die staatliche
Gerichtsbarkeit oder die Schiedsgerichtsbarkeit Geschäftsgeheimnisse effektiver
zu schützen vermag. Danach werden die für diese Arbeit relevanten Gesichts-
punkte des Schiedsverfahrensrechts aufgezeigt (§ 4). Die Zielsetzung dabei ist
insbesondere, die Gestaltungsmöglichkeiten darzustellen, die in der Schiedsge-
richtsbarkeit zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen bestehen und etwaige
Grenzen zu bestimmen. Denn die Nutzung geheimnisschützender Verfahrens-
weisen im Schiedsverfahren bietet keinen Mehrwert, wenn ein auf ihrer Grund-
lage ergangener Schiedsspruch unter Verstoß gegen grundlegende Verfahrens-
prinzipien zustande gekommen und deshalb aufzuheben wäre.

Teil II setzt sich – an die Erkenntnisse aus Teil I anknüpfend – mit der zum
Schutz von Geschäftsgeheimnissen in der Schiedsgerichtsbarkeit heranzuziehen-
den Schutztrias aus Nichtöffentlichkeit, Vertraulichkeit und Geheimhaltung aus-
einander. Basierend darauf wird der Geheimnisschutz aufgrund der Nichtöffent-
lichkeit des Schiedsverfahrens erläutert (§ 5). Anschließend wird dargelegt, ob
und wie Vertraulichkeitspflichten dem Schutz von Geschäftsgeheimnissen in
Schiedsverfahren dienen (§ 6). Hierbei wird insbesondere herausgearbeitet, wel-
che Akteure des Schiedsverfahrens ohne Weiteres einer Vertraulichkeitspflicht
unterliegen bzw. ob kautelarjuristischer Handlungsbedarf besteht, um eine sol-
che Pflicht zu statuieren.

Im Anschluss daran – und dies bildet den Schwerpunkt dieser Arbeit – werden
besondere Verfahrensweisen beleuchtet, die genutzt werden können, um einen
noch weiterreichenden Schutz von Geschäftsgeheimnissen im Schiedsverfahren
zu gewährleisten (§ 7). Namentlich handelt es sich dabei um Confidentiality-
club-, Attorney’s-eyes-only-, In-camera- und Black-box-Verfahren sowie das
Schwärzen von Informationen. Dabei geht es darum aufzuzeigen, ob es rechtlich
zulässig ist, dass das Schiedsgericht sich dieser Maßnahmen der innerprozessu-
alen Geheimhaltung bedient. Anschließend wird, da auch die Schiedsgerichts-
barkeit sich in einer zunehmenden Digitalisierung befindet, dargestellt wie der
Einsatz von Plattformen für die Verfahrensführung den Geheimnisschutz ergän-
zen und fördern kann (§ 8). Nichtsdestotrotz bestehen Schutzdefizite an der
Schnittstelle zwischen Schiedsverfahren und staatlichem Verfahren, die aufge-
zeigt werden (§ 9). Teil II stellt Lösungsvorschläge vor, wie der Gesetzgeber,
Schiedsinstitutionen und Schiedsparteien den Geheimnisschutz in Schiedsver-
fahren bzw. an der Schnittstelle zwischen Schiedsverfahren und staatlichem Ge-
richtsverfahren verbessern können (§ 10).

In Teil III werden die Erkenntnisse aus Teil I und Teil II gegenübergestellt und
abgewogen, in welcher Hinsicht das Verfahren vor staatlichen Gerichten oder vor
privaten Schiedsgerichten Geschäftsgeheimnisse effektiver zu schützen vermag.
Die Arbeit endet mit einer Schlussbetrachtung, die die wesentlichen Ergebnisse in
Thesenform zusammenfasst.



Teil I

Grundlagen – Geschäftsgeheimnis
und Schiedsverfahren

Teil I widmet sich den Grundlagen, auf denen die Betrachtung in Teil II aufbaut,
um den Schutz von Geschäftsgeheimnissen in Schiedsverfahren zu erörtern.
Dazu wird der Schutz von Geschäftsgeheimnissen im deutschen Recht aufgezeigt
(§ 3) und anschließend die für diese Arbeit wesentlichen Merkmale der Schieds-
gerichtsbarkeit erörtert (§ 4). Auf diese Weise wird herausgearbeitet, welchen
rechtlichen Schutz Geschäftsgeheimnisse – in zivilprozessualer Hinsicht – vor
deutschen staatlichen Gerichten genießen. Außerdem werden Gestaltungsspiel-
räume zugunsten des Geheimnisschutzes in der Schiedsgerichtsbarkeit aufge-
zeigt, deren konkrete Ausgestaltung Teil II dieser Arbeit näher erläutert.



§ 3 Geschäftsgeheimnisse und ihr prozessualer Schutz

In der heutigen Wirtschaftsordnung kommt Geschäftsgeheimnissen eine große
Bedeutung zu. In einem Wirtschaftssystem, das zu erheblichen Teilen auf Wis-
senstransfers basiert, sind Geschäftsgeheimnisse „ein Lebenselixier unterneh-
merischer Tätigkeit“.1 Ein anderes „Lebenselixier“ des Wirtschaftslebens sind
Patente. Auch sie haben immense ökonomische Bedeutung. Der patentrechtliche
Schutz der Erfindung gewährt dem Erfinder eine befristete Monopolstellung2 im
Austausch dafür, dass er sein Wissen mit der Gesellschaft teilt.3 Dies soll im
Allgemeininteresse technologischen Fortschritt fördern.4 Voraussetzung dafür
sind nach § 1 Abs. 1 PatG Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche An-
wendbarkeit.

Gänzlich anders verhält es sich bei Geschäftsgeheimnissen. Sie schützen In-
novationen abseits der tradierten Schutzrechte. Dies hat den Vorteil, dass ihr
Inhaber sein Wissen nicht offenbaren muss und – bei erfolgreichem Geheimnis-
schutz – unbefristete Exklusivität der Information sowie der damit verbundenen
wirtschaftlichen Vorteile genießt.5 In der fehlenden Offenbarungspflicht liegt der
wesentliche Unterschied zwischen Patent- und Geheimnisschutz.6 Bereits nach
allgemeinem Sprachgebrauch kann ein Geschäftsgeheimnis nur vorliegen, wenn
die zugrundeliegende Information geheim ist, sodass eine Veröffentlichung der
Information dem Geheimnisschutz logisch entgegensteht. Die Information ge-
heim zu halten, um Wettbewerbsvorteile zu sichern, sich also gegen eine Patent-
anmeldung zu entscheiden, kommt insbesondere dann in Betracht, wenn Patent-
schutz unmöglich oder unzweckmäßig ist, etwa weil es sich um nicht-technisches
Wissen handelt, das nicht dem Patentschutz unterliegt.7 Geheimnisschutz kommt

1 Alexander, WRP 2017, 1034.
2 Osterrieth, Rn. 1.
3 Benkard/Rogge/Melullis, Einl., Rn. 3 f.; Nikolova, Rn. 208; Osterrieth, Rn. 15 ff.; zum

zugrundeliegenden Theoriestreit s. Osterrieth, Rn. 15 ff.
4 Nikolova, Rn. 242; Osterrieth, Rn. 15 ff.
5 Hoppe/Oldekop/Hoppe, Kap. 1, Rn. 1; Schregle, Rn. 1; Steinmann, Rn. 1 ff.
6 Brammsen/Apel/Hille, Einl. F, Rn. 17; Büscher/McGuire, Vor §§ 17–19 UWG, Rn. 140,

142; s. hinsichtlich der unterschiedlichen Maßstäbe zwischen Offenkundigkeit und dem Stand
der Technik: McGuire, in FS Harte-Bavendamm, S. 367 (381).

7 Hoppe/Oldekop/Hoppe, Kap. 1, Rn. 2.; Matyschok, in: FS Kronke, S. 1783; Sawang,
S. 10 zu Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen nach § 17 UWG a. F.; Schregle, Rn. 8; Stein-
mann, Rn. 320 ff.; s. zur erforderlichen Technizität im Patentrecht: BGH, Beschl. v.
27.03.1969 – X ZB 15/67 (Rote Taube) = GRUR 1969, 672 f.; BGH, Beschl. v. 01.06.1991 –
X ZB 24/89 (Chinesische Schriftzeichen) = GRUR 1992, 36 (37 f.).
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